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Wahlbekanntmachung 
zur Landtagswahl und zur Bezirkswahl am 8. Oktober 2023 

1. Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 

 

2. Die Stadt Deggendorf ist in 28 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt. In den Wahl-

benachrichtigungen, die den Stimmberechtigten in der Zeit vom 01.09.2023 bis 

17.09.2023 übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum ange-

geben, in dem die Stimmberechtigten abzustimmen haben. 

 

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:30 Uhr 

im Neuen Rathaus, Franz-Josef-Strauß-Straße 3, 94469 Deggendorf, zusammen. 

 

4. Stimmberechtigte Personen können nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks abstimmen, 

in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. Die Stimmberechtigten haben ihre 

Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Personalausweis oder Reisepass zu den 

Abstimmungen mitzubringen. 

 

Jede Wählerin/Jeder Wähler hat zwei Stimmen für die Landtagswahl sowie zwei Stimmen 

für die Bezirkswahl. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die der Wählerin/dem 

Wähler bei Betreten des Wahlraums ausgehändigt werden.  

 

Im Einzelnen erhält die Wählerin/der Wähler folgende Stimmzettel: 

• einen kleinen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für die Wahl einer oder eines 

Stimmkreisabgeordneten (Erststimme),  

• einen großen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für die Wahl einer oder eines 

Wahlkreisabgeordneten (Zweitstimme),  

• einen kleinen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die Wahl einer Bezirksrätin 

oder eines Bezirksrats im Stimmkreis (Erststimme), 

• einen großen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die Wahl einer Bezirksrätin 

oder eines Bezirksrats im Wahlkreis (Zweitstimme). 

Auf jedem Stimmzettel darf nur eine Stimme abgegeben werden. 

 

Die Wählerin/Der Wähler kennzeichnet durch je ein Kreuz oder auf andere Weise in dem 

hierfür vorgesehenen Kreis auf dem Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern, 

welcher Stimmkreisbewerberin/welchem Stimmkreisbewerber, und auf dem Stimmzettel 

mit den Wahlkreisbewerbern, welcher Wahlkreisbewerberin/welchem Wahlkreisbe-

werber sie/er ihre/seine Stimme geben will. 

 

Die Stimmzettel müssen von der Wählerin/vom Wähler in einer Wahlkabine bzw. hinter 

einer Sichtschutzvorrichtung des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 

gekennzeichnet und mehrfach so gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht 

erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
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5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran erfolgende Ermittlung und Feststellung 

des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 

ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 

6. Stimmberechtigte, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des auf dem Wahlschein 

bezeichneten Stimmkreises oder 

b) durch Briefwahl  

teilnehmen. 

 

Wer durch Briefwahl abstimmen will, erhält von der Gemeinde auf Antrag mit dem Wahl-

schein folgende Unterlagen: 

• je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und 

die Bezirkswahl (blau), 

• je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und 

die Bezirkswahl (blau), 

• einen weißen Stimmzettelumschlag für die Landtagswahl, 

• einen blauen Stimmzettelumschlag für die Bezirkswahl, 

• einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden 

ist, und 

• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in 

dem sich der Wahlschein und die verschlossenen Stimmzettelumschläge (mit den jeweils 

zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 

Stelle spätestens am 8. Oktober 2023 bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch 

bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigten die Briefwahl auszuüben haben, 

ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 

 

7. Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich aus-

üben. Eine Ausübung des Stimmrechts durch einen Vertreter anstelle der stimm-

berechtigten Person ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 LWG). Eine stimmberechtigte Person, die 

des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 

gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung 

ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst 

getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-

leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 

Willensbildung oder Entscheidung der stimmberechtigten Person ersetzt oder 

verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 

LWG). 
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Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 

Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlent-

scheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 

Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 

StGB). 

Deggendorf, 20.09.2023 

 

gez. 

 

Dr. Christian Moser 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung 

Nachbarbeteiligung durch öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gemäß 

Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung (BayBO) 

Errichtung von zwei Wohnanlagen mit insgesamt 83 betreuten Wohnungen in Deggendorf, 

Donaustraße, auf den Grundstücken mit den Fl.Nrn. 457 und 458 (Teilflächen) der 

Gemarkung Fischerdorf durch die Firma ERL Projekt 103 GmbH, Oberer Stadtplatz 18, 94469 

Deggendorf;  

Baugenehmigungsbescheid der Stadt Deggendorf vom 01.09.2023 – SG 40 Ei-Wi (Bauplan-

Nr. B-2023-63) 

 

1. Mit Bescheid der Stadt Deggendorf vom 01.09.2023– SG 40 Ei-Wi (Bauplan-Nr. B-2023-63) 

wurde der ERL Projekt 103 GmbH  die bauaufsichtliche Genehmigung für die Errichtung 

von zwei Wohnanlagen mit insgesamt 83 betreuten Wohnungen in Deggendorf, 

Donaustraße, auf den Grundstücken Fl.Nrn. 457 und 458 erteilt. 

 

2. Der Bescheid enthält als Nebenbestimmungen Auflagen und Bedingungen, die unter 

Ziffer II. des genannten Bescheides festgesetzt sind. 
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3. An dem Verfahren sind mehr als 20 Nachbarn beteiligt. Gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 

wird die Zustellung nach Art. 66 Abs. 1 Satz 6 BayBO durch die öffentliche 

Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Deggendorf ersetzt. 

 

4. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung, das ist der 29.09.2023, als bewirkt 

(Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO). 

 

5. Alle Beteiligten gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 BayBO können bei der Stadt 

Deggendorf, Franz-Josef-Strauß-Straße 3, 94469 Deggendorf, Sachgebiet 40/ 

Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt, Zimmer 219 (Tel. 0991/2960 442) bis zum Ablauf 

der Klagefrist, das ist der 30.10.2023, während der allgemeinen Öffnungszeiten den 

Genehmigungsbescheid sowie die Planunterlagen einsehen. 

 

Die Öffnungszeiten sind: 

Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Montag, Dienstag und Donnerstag zusätzlich 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Mittwoch nachmittags  nur nach Vereinbarung 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 

werden bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, Postfachanschrift: Postfach 

110165, 93014 Regensburg; Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer 

für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 

per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

• Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 

elektronisch einreichen. 

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Deggendorf, 19.09.2023 

 

gez. 

 

Dr. Christian Moser 

Oberbürgermeister 

- 127 -



 

Bekanntmachung 

Nachbarbeteiligung durch öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gemäß 

Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung (BayBO) 

Tektur zu Errichtung eines Büro- und Verwaltungsgebäudes; 

Schaffung eines Übergangs im Dachgeschoss zwischen Bestands- und Neubau, Anbau einer 

Fluchttreppe sowie geringfügige Änderungen in der Abmessung des Neubaus in 

Deggendorf, Westl. Stadtgraben 46, auf den Grundstücken Fl. Nr. 546/2, 546/14 und 546/5 

der Gemarkung Deggendorf durch Firma Raiffeisenbank eG Deggendorf-Plattling-

Sonnenwald, Westlicher Stadtgraben 44, 94469 Deggendorf;  

Baugenehmigungsbescheid der Stadt Deggendorf vom 27.09.2023 – SG 40 Rn-pe (Bauplan-

Nr. B-2023-111) 

 

 

1. Mit Bescheid der Stadt Deggendorf vom 27.09.2023– SG 40 Rn-pe (Bauplan-Nr. B-2023-

111) wurde der Firma Raiffeisenbank eG Deggendorf-Plattling-Sonnenwald die 

bauaufsichtliche Genehmigung für die Schaffung eine Übergangs im Dachgeschoss 

zwischen Bestands- und Neubau, den Anbau einer Fluchttreppe sowie geringfügige 

Änderungen in der Abmessung des Neubaus in Deggendorf, Westlicher Stadtgraben 44, 

auf den Grundstücken Fl. Nr. 546/2 erteilt. 

  

2. Der Bescheid enthält als Nebenbestimmungen Auflagen und Bedingungen, die unter 

Ziffer II. des genannten Bescheides festgesetzt sind. 
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3. An dem Verfahren sind mehr als 20 Nachbarn beteiligt. Gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 

wird die Zustellung nach Art. 66 Abs. 1 Satz 6 BayBO durch die öffentliche 

Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Deggendorf ersetzt. 

 

4. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung, das ist der 29.09.2023, als bewirkt 

(Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO). 

 

5. Alle Beteiligten gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 BayBO können bei der Stadt 

Deggendorf, Franz-Josef-Strauß-Straße 3, 94469 Deggendorf, Sachgebiet 40/ 

Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt, Zimmer 219 (Tel. 0991/2960 442) bis zum Ablauf 

der Klagefrist, das ist der 30.10.2023, während der allgemeinen Öffnungszeiten den 

Genehmigungsbescheid sowie die Planunterlagen einsehen. 

 

Die Öffnungszeiten sind: 

Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Montag, Dienstag und Donnerstag zusätzlich 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Mittwoch nachmittags  nur nach Vereinbarung 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 

werden bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, Postfachanschrift: Postfach 

110165, 93014 Regensburg; Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer 

für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 

per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

• Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 

elektronisch einreichen. 

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Deggendorf, 27.09.2023 

 

gez. 

 

Dr. Christian Moser 

Oberbürgermeister 
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